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Ihr Arbeitgeber schätzt die
Leistungen Ihres privaten
Arbeitsplatzes durchaus.
An den Kosten beteiligen
möchte er sich nicht.

Die von LCH in Auftrag gegebene un-
abhängige Studie hat ergeben, dass 
eine Lehrperson im Schnitt und pro 
Jahr zwischen 4000 und 6000 Franken 
privat für berufliche Infrastruktur auf-
wendet. Dabei ist der private Nut-
zungsanteil, der natürlich immer auch 
besteht, bereits abgezogen. 
Auf der Basis dieser Erhebung hatte 
der LVB bei der BKSD beantragt, diese 
möge eine Arbeitsgruppe einsetzen, 
welche Vorschläge für eine angemes-
sene Abgeltung dieser  Leistung ent-
wickeln sollte. Daraufhin hatte die 
BKSD die Problematik dem Gesamtre-
gierungsrat vorgelegt.

In der Antwort heisst es: 
«Der Regierungsrat hat das Geschäft 

eingehend beraten. Er ist sich der Ko-

sten, die den Lehrpersonen für die pri-

vate Infrastruktur entstehen, durchaus 

bewusst. Gleichwohl scheint ihm eine 

finanzielle Entlastung der Lehrpersonen 

politisch nicht mehrheitsfähig. Sie 

scheint ihm insbesondere dem Vergleich 

mit anderen Berufsgruppen nicht stand-

zuhalten. Die Einsetzung einer überdi-

rektionalen Arbeitsgruppe wird abge-

lehnt. Auf den Antrag, Lehrpersonen
einen Beitrag an die Kosten des pri-
vaten Arbeitsplatzes auszurichten,
wird nicht eingetreten. Das Anliegen, 

eine steuerliche Abzugsfähigkeit für die 

privaten Arbeitsplätze der Kindergar-

ten- und Primarschullehrpersonen ein-

zuführen, ist zwischen Finanz- und Kir-

chendirektion und Bildungs-, Kultur- 

und Sportdirektion zu prüfen. Bevor der 

Regierungsrat zu diesem Punkt sub-

stanziell Stellung nimmt, lässt er die
finanziellen Auswirkungen durch
die Steuerverwaltung abklären.»

Das ist an Deutlichkeit nicht zu über-
bieten. Ihr Arbeitgeber nimmt die 
Leistungen Ihres privaten Arbeits-
platzes gerne entgegen, möchte sich 
aber nicht an den Kosten beteiligen. 
Warum ein Vergleich mit anderen Be-
rufsgruppen eine solche Beteiligung 
nicht zulassen sollte, erschliesst sich 
nicht: Keine andere Berufsgruppe im 
öffentlichen Dienst befindet sich in 
einer vergleichbaren Situation. 

Deshalb sollten Sie als Arbeitneh-
mende diese Leistungen selber
und nach eigenem Ermessen zu-
rückfahren. Da die Gefahr besteht, 
dass Sie bei offengelegter Durchfüh-
rung - in Gruppen und einzeln sowieso 
- Schwierigkeiten bekommen, raten 
wir Ihnen, diesen Abbau undeklariert 
vorzunehmen.

Sie verzichten zum Beispiel nach eige-
nem Ermessen auf die berufliche Nut-
zung 
• Ihrer privaten Kommunikations-

einrichtungen: Telefon, Mobil-
telefon, Fax, Mail, Internet

• Ihrer privat beschafften 
Fachliteratur 

• Ihres privaten Bestandes an 
Apparaten und Medieninhalten

• Ihrer Schreib- und Druckgeräte 
inklusive Büromaterial.

Diese Infrastruktur besteht, allerdings 
bei weitem nicht in ausreichendem 
Masse, auch in Ihren Schulhäusern. 
Nutzen Sie diese konsequent. Ist kein 
Material vorhanden oder laufen die 
Maschinen nicht, entfällt Ihre Lei-
stung. Das ist sonst überall auch so. 
Bei Überbelegung der Einrichtungen 
zu zumutbaren Arbeitszeiten warten 
Sie in bezahlter Arbeitszeit, bis die er-
forderlichen Einrichtungen frei wer-
den. Abgerechnet wird das, soweit es 
nicht Unterrichtsvor- oder Nachberei-
tung ist, unter EAF. Dabei nehmen
Sie in Kauf, dass Arbeitsvorgänge
entsprechend länger dauern und

dass gewisse bisherige Leistungen
verspätet oder gar nicht mehr er-
bracht werden können. Dabei ver-
letzen Sie Ihre Arbeitsverpflich-
tung nicht. Deklarieren Sie das
gegenüber Schülern und Eltern.
Sie akzeptieren zum Beispiel keine be-
ruflich bedingten Anrufe (abends 
oder wann auch immer) – dafür rich-
ten Sie eine Anrufzeit im Schulhaus 
ein, und keine berufliche Post an Ihre 
Privatadresse.

Dass Sie umgekehrt berufliche Einrich-
tungen nicht privat nutzen, entspricht 
sowieso dem Arbeitsrecht und ist dis-
kussionslos selbstverständlich. 

Wir raten Ihnen, sich Ihr «Menü» sel-
ber zusammenzustellen. Bei konse-
quenter Anwendung werden Sie bald 
erhebliche Entlastungseffekte fest-
stellen. Ihr Arbeitsszenario wird sich 
strukturieren und entspannen. Sollte 
dabei die Unterrichtsqualität sinken, 
hätten das Andere zu verantworten. 
Der LVB wird die Szene beobachten 
und bei Gelegenheit an anonymisier-
ten Fallbeispielen aus der Praxis die 
Möglichkeiten dieser bewussten und 
legalen Leistungsrücknahme  aufzei-
gen. 

Dazu gehört selbstverständlich auch, 
dass Sie, wie es stellenweise ge-
schieht, auf der Sekundarstufe II
in jedem Fall aufhören sollten,
Lehrmittel und Unterrichtsmate-
rial selber zu bezahlen. Erwartet 
werden müsste, dass es bei einer Klas-
senbestellung ein Gratis-Lehrerexem-
plar gibt, andernfalls wäre das Lehre-
rexemplar den Schülerinnen und 
Schülern zu verrechnen. Sollte das auf 
Widerstand stossen, müsste ohne 
Lehrmittel gearbeitet werden.

In der Folge wird sich der LVB der Fi-
nanzierung von Exkursionen und Ab-
schlussreisen annehmen. 

Sie schränken die Leistungen Ihres privaten
Arbeitsplatzes privat ein


